
önrlrcneR ANHANe zuR FRtEDHoFSoRDN UNG

(Pfarrfriedhof der röm.-kath. Pfarrgemeinde Bad Hatl)

örtticher Anhang zur Friedhofsordnung für Pfarren, wetche gemäß der Ordnung der Pfarren
in der Diözese Linz, LDB[. 16713,2021,Art. 23, in der geltenden Fassung, errichtet sind.

Dieser örttiche Anh angzur Friedhofsordnung
bitdet gemäß S 11 Friedhofsordnung der
Diözese Linz, LDBI. 17118, 2025, Art. 153,

einen integrierenden BestandteiI derselben.

Die Friedhofsordnung liegt
im Pfarrbüro zur Einsicht auf
oder kann mit fotgendem

QR-Code heruntergeladen
werden.

NUTZUNGSGEBÜHREN

1. Beim Ersterwerb eines Nutzungsrechtes
für die Dauer von 10 Jahreni ist z.)

entrichten:2

a)für Erdgräber
Einzetgrab 181,80 €
Doppel.grab 363,60 €

b)Urnengräber 132,40€

c) Grüfte 450,80 €

d)Wandgräber
Einzetgrab 229,90€
Doppetgrab 459,80 €

2. Die Nachtösegebühr (insbesondere) für
Famil.iengräber beträgt für die Dauer von
weiteren 5 Jahren:

3. Die Einhal.tung der Mindesttiegedauer ist
in allen Fäl.ten durch die Ersterwerbsgebühr
und/oder die Grabnachtöse ab dem Ende
des eingelösten Zeitraumes bis zum Ende

der Mindestliegedauer sicherzustetlen.

4. Bei jeder Beisetzung in einer bereits
eingetösten Grabstätte ist eine Beitegungs-
gebühr zu entrichten. 30,00 €

5. Die Friedhofsverwaltung ist nicht
verpf Lichtet Teitzahtungen anzunehmen.

Bei Begräbnissen ist eine
Verwattungsabgabe zu entrichten,
in der Höhe von 18,00 €

AusmaB Urnengräber:
Breite:70 cm Länge:75 cm

Die für kirchtiche Funlctionen zu

entrichtenden Gebühren sind der jeweil.s

gettenden diözesanen Stota- und
Stipendien-Ordnu ng zu entnehmen.

Bad Hatt, am 6. Februar

Fina nzvera ntwortlicher d er

Pfarrgem e Bad Hal.t

a) für Erdgräber

Einzetgrab
Doppetgrab

b)Urnengräber

c)Grüfte

d)Wandgräber
Einzetgrab
Doppel,grab

90,90 €
181,80 €

66,20 €

225,40C

1 14,95 €
229,90€

(

1 Sofern keine längere Mindestl.iegedauer erfordertich ist.
2Aufzählung der Grä berkategorien nach örttichen Gegebenheiten

Pfarrer der
samt Siegel,

msmunster


